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Gesetzentwürfe der Landesregierung zur Änderung des Schulgesetzes 

(Drucksachen 18/1124 und 18/942 (Artikel 6, Ersatzschulfinanzierung) 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem oben genannten Entwurf nimmt der Städteverband Schleswig-Holstein wie folgt Stel-

lung: 

 

I. Vorbemerkung 

 

Wir beziehen uns zunächst vollinhaltlich auf die im Beteiligungsverfahren mit der 

Landesregierung abgegebene Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommu-

nalen Landesverbände (Anlage 1) und tragen ergänzend wie folgt vor: 

 

 

II. Anmerkungen zu Einzelvorschriften des Schulgesetzes 

 

Zu § 2 

Die Streichung des Begriffes „Bildungs- und Erziehungsziele“ zugunsten des Begrif-

fes „Pädagogische Ziele“, die an verschiedenen Stellen im Gesetz vorgeschlagen 

wird, erscheint mehr als nur eine sprachliche Anpassung. Aus unserer Sicht formuliert 

das Begriffspaar „Bildung und Erziehung“ zwei klare Aufträge an die Schule, während 

der Begriff der pädagogischen Ziele eher erläuterungsbedürftig ist.  

 

Die Abschaffung von Erziehung und Bildung wird keinesfalls durch den Ersatz von 

„pädagogischen Zielen“ zu einem innovativen Schritt in der Schulpolitik, sondern zu 
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einem Rückschritt in vergangene pädagogische Epochen. Der Auftrag von Schule ist 

nach wie vor „Bildung und Erziehung“. Dass die erzieherische Komponente in der 

Schule immer mehr Raum und Ressourcen einnimmt, weil sie vermehrt vom Eltern-

haus nicht mehr ausreichend abgedeckt werden kann, widerspricht der Abkehr vom 

Erziehungsauftrag. Es wäre für Schulleitung, Lehrer, Schüler und letztendlich für die 

Gesellschaft (somit für den Schulträger) von großer Bedeutung, wenn die Schule ih-

ren Erziehungsauftrag nicht nur per Gesetz behält, sondern auch die dafür notwendi-

gen Ressourcen. Das setzt allerdings auch tiefgreifende Veränderungen in den Inhal-

ten, Strukturen und Ausstattung in Schule voraus bis zur Entwicklung der Schule als 

„Lebensraum“ der Schülerinnen und Schüler.  

 

 

Zu § 4 

§ 4 Abs. 1, vgl. Anmerkungen zu siehe § 2;  

 

§ 4 Abs. 2: Die Pflege der friesischen Sprache als verbindliche Aufgabe aller Schu-

len in Schleswig-Holstein zu fixieren erscheint vor dem Hintergrund der heterogenen 

Regionen für nicht zweckmäßig. Insoweit sollte in Verbindung mit § 4 Abs. 5 formu-

liert werden: „Die Schule fördert das Verständnis für die Bedeutung der Heimat und 

pflegt die Vielfalt der Sprachen - auch im Rahmen Ihrer regionalen Besonderheiten“. 

 

 

Zu § 6 

Hier ist die Änderung des Begriffes „Erziehungsauftrag“ in „pädagogischen Auftrag“ 

sinnvoll, da die in § 6 (6) beschriebenen Angebote wie Betreuung, Beratung, Unter-

stützung über den Erziehungsauftrag hinausgehen. 

 

 

Zu § 9 Abs. 3  

Es ist zu hinterfragen, ob nicht auch aus einer Gemeinschaftsschule heraus die 

Möglichkeit bestehen sollte durch Schrägversetzung ins Gymnasium aufzusteigen, 

wenn zu erwarten ist, dass den Anforderungen dieser Schulart Genüge getan wer-

den kann. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen die Gemeinschaftsschule 

weder über eine Oberstufe, noch über eine Kooperationsschule verfügt. 

 

 

Zu § 24 

Das Schulgesetz sieht auf der einen Seite die Pflicht zur Schulentwicklungsplanung 

vor und auf der anderen Seite ein Recht zur freien Schulwahl durch die Eltern bzw. 

den volljährigen Schüler. Auf die Entwicklung eines Schulprofils und der damit ver-

bundenen Attraktivität einer Schule kann der Schulträger nur in sehr eingeschränk-

tem Umfang Einfluss nehmen. Eine Schulentwicklungsplanung setzt verlässliche 

Planungsgrundlagen voraus, die mit der Bestimmung über die freie Schulwahl nicht 

in Einklang zu bringen sind. Aus diesem Grund mehren sich die Stimmen innerhalb 

des Städteverbandes, die die freie Schulwahl durch die Eltern in Frage stellen, weil 

die Gefahr besteht, dass umfangreiche Investitionen in die Ausstattung von Schulen 
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durch andere vom Schulträger nicht beeinflussbare Faktoren sich als ruinös erwei-

sen können. Dies widerspricht dem Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsgebot der 

öffentlichen Verwaltung (vgl. §§ 8, 75 GO) und birgt die Gefahr in sich, dass die Un-

sicherheit über die Wirtschaftlichkeit am Ende zu einem Investitionshemmnis wird.  

 

Die freie Wahl der Eltern darüber zu bestimmen, welche Schule das Kind besucht (§ 

4 Abs. 5 in Verbindung mit § 24 Abs. 1) steht damit in einem Spannungsfeld zu der 

von den Schulträgern vorgehaltenen Schulinfrastruktur. Es muss sichergestellt sein, 

dass der geforderte Wettbewerb zwischen den Schulen nicht zu Lasten der Investi-

tionsentscheidung des Schulträgers geht. Die Eltern werden ihre Wahlentscheidung 

in der Regel danach ausrichten, welches Schulprofil am attraktivsten ist. Vor diesem 

Hintergrund muss eine Balance gefunden werden, zwischen einer möglichst gleich-

mäßigen Auslastung der vorhandenen, durch den Schulträger bereitgestellten öf-

fentlichen Einrichtung und der Wahlfreiheit der Eltern. Deshalb müssen mindestens 

gleichrangig die Interessen des Schulträgers berücksichtigt werden. Aus diesem 

Grund wird vorgeschlagen, § 24 Abs. 1 Satz 1 und § 24 Abs. 4 Satz 1 wie folgt zu 

ändern: 

 

„(1) Die Eltern oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler wählen im 

Rahmen der Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Schulträger 

festgesetzte Aufnahmemöglichkeiten (…) aus.“ 

 

Es muss dem Schulträger die Möglichkeit gegeben werden, eine eigene Ka-

pazitätsbegrenzung vorzunehmen, weil andererseits die Befürchtung besteht, dass 

auf Dauer bei besonders hoch nachgefragten Schulen Investitionsmehrbedarfe aus-

gelöst werden, während in anderen Schulen vorhandene Kapazitäten nicht ausge-

lastet werden. Darüber hinaus sollte die Schulwahlfreiheit auf das Gemeindegebiet 

oder den Einzugsbereich eines Schulverbandes begrenzt werden können, weil mit 

dem Blick auf die außerordentlich angespannte Finanzsituation der öffentlichen 

Haushalte es nicht zumutbar ist, dass ein Schulträger über ein eigenes Angebot ver-

fügt, er jedoch gezwungen wird, Schulkostenbeiträge an andere Schulträger zu ent-

richten. Insoweit wird der Schulentwicklungsplanung in diesem Bereich eine beson-

dere Bedeutung zukommen. Eine Schulentwicklungsplanung mit einer hinreichend 

verlässlichen Prognose über die zukünftige Entwicklung der Schulentwicklungspla-

nung steht indessen in gewissem Widerspruch zu einer möglichst freien Wahl der 

Schule durch die Eltern. 

 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, was als nächst gelegene Schule gewertet wird 

(auch in Bezug auf die Übernahme der Schülerbeförderungskosten), wenn z.B. ein 

bestimmtes Profil in einer Gemeinde vorgehalten wird, in der Wohnortgemeinde des 

Schülers aber nicht existiert und z.B. durch Wohnortwechsel Schülerbeförderungs-

kosten entstehen. Ist dies als Elternwunsch zu werten und die Schülerbeförderungs-

kosten werden nicht übernommen oder als pädagogisch erforderlich, damit das be-

reits begonnene Profil beendet werden kann. Dann müssen vom Schulträger die Kos-

ten übernommen werden. 
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Außerdem sollte in § 24 und § 114 das Wort „Wohnung“ in „gemeldeten Wohnsitz“ 

geändert werden.  

 

 

Zu § 25 Abs. 1  

An dieser Stelle zeigt sich wiederholt, dass die Begriffsverschmelzung von „Bildung“ 

und „Erziehung“ in pädagogische Ziele sachlich falsch ist. Demnach würden unter 

„pädagogischen Konflikten“ auch „Bildungskonflikte“ fallen. 

 

Zu § 27 Abs. 2  

„… Einwilligung…“ gemeint sind offenbar die Eltern bzw. Schüler – es wird empfoh-

len, dies auch im Gesetz auszudrücken. 

 

 

Zu § 29 

Aus Sicht des Städteverbandes wird kein Änderungsbedarf dieser Vorschrift vorge-

schlagen. Es sollte bei der alten Fassung verbleiben. 

 

Neue Fassung:  

"Werbemaßnahmen und nicht schulischen Zwecken dienende Sammlungen 

sind in öffentlichen Schulen unzulässig."  

 

Alte Fassung:  

"Werbemaßnahmen und Sammlungen, die nicht schulischen Zwecken dienen, 

sind in öffentlichen Schulen unzulässig."  

 

Mit dieser Umstellung des Satzbaus, werden jegliche Werbemaßnahmen, die auch 

für schulische Zwecke dienlich sind, als unzulässig erklärt.  

 

In der Begründung heißt es, dass mit dieser Änderung eine Ungenauigkeit im Satz-

bau, die in der schulischen Praxis immer wieder zu Missverständnissen führt, berei-

nigt wird.  

 

In der bisherigen Kommentierung (altes Schulgesetz) stand allerdings, dass Werbe-

maßnahmen, die schulischen Zwecken dienen, zulässig sind. Die Schule musste also 

regelmäßig prüfen, ob von Firmen oder anderen Institutionen angebotenes Informati-

onsmaterial, welches in der Regel immer auch eine Werbemaßnahme darstellt, tat-

sächlich für die schulischen Zwecke geeignet ist. So konnten z.B. Informationsbro-

schüren einer gesetzlichen Krankenkasse zum Sozialversicherungssystem Deutsch-

lands durchaus für den Unterricht Verwendung finden, auch wenn damit Werbemaß-

nahmen der Krankenkasse verbunden sind, weil sie im Kontext ihre Leistungen be-

schreibt.  

 

Die bisherige Zulassung von Werbemaßnahmen, die auch für schulische Zwecke 

dienlich sind, ist sicherlich für den Schulalltag realitätsnäher als ein komplettes Wer-

beverbot. 
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§ 30 Abs. 2  

Es wird vorgeschlagen, diese Regelung deutlich offener zu fassen. Die Regulierung, 

dass nur mit Datenverarbeitungsgeräten des Schulträgers Daten der Schulverwal-

tung verarbeitet werden dürfen, würde z.B. keine Möglichkeit mehr beinhalten, be-

stimmte Aufgabenteile wie z.B. das Datenhosting auf externen Servern vorzuneh-

men. Außerdem würde es dem zu beobachtenden Trend zum Einsatz mobiler Gerä-

te unabhängig von deren Eigentumsverhältnissen entgegenstehen („Bring your own 

device“). Dann könnten die Daten auch auf einen Laptop übertragen werden und 

räumlich vom Schulgebäude unabhängig bearbeitet werden.   

 

 

Zu § 33 Abs. 3 

Wie wird die Trennung von pädagogischen Fragen und Fragen des Unterrichts be-

gründet? 

 

 

Zu § 38 / 39 

Bereits in Zusammenhang mit den letzten Schulgesetzänderungen hat der Städte-

verband gefordert, dass der Schulträger einen deutlich größeren Einfluss auf die 

Auswahl der Schulleitungen erhalten muss. Für den Erfolg eines Schulstandorts und 

die Attraktivität der Schule ist es unabdingbar, dass sich die Schule, repräsentiert 

durch ihren Leiter in hohem Maße mit der Kommune als Schulträger identifiziert. Die 

schulischen Zusammenhänge reichen insoweit weit über die räumlichen Grenzen der 

Schule hinaus. Die Zusammensetzung des Schulleiterwahlausschusses sollte des-

halb überprüft werden. Letztendlich hat die Vertretung der Schule 50 % der Stimmen 

und kann damit die Wahl eines „unbequemen“ Kandidaten verhindern. Hier sollte eine 

Stärkung der Stellung des Schulträgers erfolgen. Es stellt sich die Frage, ob es über-

haupt noch passend und zeitgemäß ist, dass sich die Lehrkräfte einer Schule ihre ei-

gene Leitung (mit-)aussuchen. Das Verfahren der Schulleiterwahl ist deshalb zu mo-

difizieren. Insbesondere mit Blick auf die eklatant schwachen Bewerberquoten für 

Schulleiterposten an Grundschulen könnte die Öffnung des Verfahrens für an der 

Schule tätige Lehrkräfte von Anfang an das Auswahlverfahren spürbar beleben. 

 

Außerdem stellt es eine Ungleichbehandlung der Schularten dar. Die RBZ sind auf-

grund ihrer Rechtsstellung von diesem Privileg ausgenommen. Hier wählen aus-

schließlich die stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrates und dazu gehören 

nicht die Vertreter der Schule. 

 

 

Zu § 41 

Welche Konsequenzen entstehen für den Schulträger, wenn die Grundschule in ihrer 

Arbeit alle kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen (?) und körperlichen Fähigkei-

ten berücksichtigen soll? 
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Zu § 43 Abs. 1  

An Gemeinschaftsschulen wird den unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten der 

Schülerinnen und Schüler fortan grundsätzlich in binnendifferenzierender Form ent-

sprochen. Abweichend hiervon können ab der Jahrgangsstufe 7 in einzelnen Fächern 

nach Leistungsfähigkeit und Neigung der Schülerinnen und Schüler differenzierte 

Lerngruppen gebildet werden. Die Einrichtung abschlussbezogener Klassenverbände 

ist - mit Ausnahme der "flexiblen Übergangsphase" - nicht mehr zulässig. Das ge-

meinsame Lernen wird durchgängiges Grundprinzip der Unterrichtsgestaltung in der 

Gemeinschaftsschule.  

 

Dieser Ansatz ist aufgrund der bekannten bildungspolitischen Richtung der Regie-

rungskoalition folgerichtig. Das bedeutet für den Schulträger aber auch die Bereitstel-

lung von doppelter Raumkapazität bzw. mehr Differenzierungsräumen ab Jahrgangs-

stufe 7. Deshalb wird der Auffassung der Landesregierung, dass durch diesen Ansatz 

keine zusätzlichen Kosten bei den Schulträgern entstehen und insbesondere kein zu-

sätzlicher Raumbedarf daraus resultieren dürfte, nicht gefolgt. Die früheren Raum-

programme für Gesamtschulen (Vorläufer der jetzigen Gemeinschaftsschulen) haben 

immer einen höheren Bedarf an Gruppenräumen ausgewiesen. 

 

 

Zu § 43 Abs. 3  

Die flächendeckende Einführung der flexiblen Übergangsphase wird grundsätzlich 

begrüßt. Allerdings birgt diese für den Schulträger zusätzliche Raumfragen (siehe 

§ 43 Abs. 1). 

 

 

Zu § 43 Abs. 6 

Ein sehr großes Problem stellt für den Schulträger allerdings die im Gesetz ange-

dachte Verbindlichkeit der Kooperationen von Gemeinschaftsschulen mit Schulen, die 

eine Oberstufe besitzen, dar. Dies ist für den Schulträger kaum planbar. Da auch das 

Land dieses offensichtlich ebenso erkannt hat, wird hier der Verantwortung auf die 

Schulträger übertragen, denen es freigestellt wird, diese Kooperationen zuzulassen 

oder nicht zuzulassen, mit der Folge, dass das Land auf diese Weise die Pflicht zum 

Mehrbelastungsausgleich auf Grundlage des Konnexitätsprizips gemäß Art. 49 Abs. 2 

LVerf umgeht. 

 

Die Ausführungen zu den geplanten Änderungen legen dar, dass die aufnehmenden 

Schulen gleichzeitig auch gem. Artikel 8 Absatz 2 LVerf das Leistungsprinzip bei der 

Aufnahme zu beachten haben, so dass z.B. keine Schüler/innen von einer anderen 

Schule mit besseren schulischen Leistungen zugunsten von Schülerlinnen der Ko-

operationsschule abgelehnt werden dürfen. An dieser Stelle wird dann eine Schul-

entwicklungsplanung von Oberstufen zum "Lotteriespiel", so dass dem Schulträger 

u.U. nur übrig bleibt, derartige verbindliche Kooperationen nicht zu riskieren. 

 

Ergänzend zur Stellungnahme der kommunalen Landesverbände wird deshalb auf 

das Erfordernis einer Kapazitätsbegrenzung hingewiesen. Außerhalb der Schulent-
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wicklungsplanung und ungesteuert bzw. ohne Berücksichtigung des kommunalen 

Steuerungsinteresses fänden dann ggf. Kooperationen statt. Es wäre wirtschaftlich 

nicht vertretbar, würde man dem Schulträger die Möglichkeit einer steuernden Schul-

entwicklungsplanung (insbesondere zur besseren Auslastung von Gebäuden) neh-

men (vgl. Anmerkungen zu § 24 SchulG). Hier könnten Schülerströme entstehen, die 

Neu- bzw. Anbauten größeren Ausmaßes erforderten sowie Leerstände bzw. Schul-

schließungen nach sich ziehen könnten. Durch die bisher im Gesetzesentwurf enthal-

tene Regelung ist eine langfristige und solide Schulentwicklungsplanung kaum mehr 

möglich.  

 

So könnte es zu Raumproblemen führen, wenn die Oberstufe der aufzunehmenden 

Schule (ob Oberstufe einer anderen Gemeinschaftsschule oder eines beruflichen 

Gymnasiums an einer berufsbildenden Schule) bereits durch die Kooperationsschü-

ler/innen fast oder sogar ganz gefüllt ist und zudem noch viele andere Schüler/innen 

mit besseren Leistungen von nicht kooperierenden Schulen ebenfalls diese Schule 

besuchen möchten. Das heißt folglich, der Schulträger muss dann bei Raumanforde-

rungen selbst dafür aufkommen, wenn er derartige Kooperationen zulässt und dies zu 

Problemen an einzelnen Standorten führen würde. Wenn dann in einem Jahr z. B. 

der wirtschaftliche Zweig einer Oberstufe eines beruflichen Gymnasiums, in anderen 

Jahren eher technische oder soziale Fachrichtungen gefragt sind, müsste der Schul-

träger ggf. mobile Klassencontainer vorhalten, die er jährlich - je nach Attraktivität der 

Schule oder der Fachrichtung - mit großem Aufwand woanders aufstellt. Sollte diese 

Aufnahmeverpflichtung auch für Nichtkooperationsschulen bei gleicher Leistung be-

stehen bleiben, würde eine sicherlich sinnvolle Schulentwicklung durch Nichtbeach-

tung der Schulträgerinteressen ad absurdum geführt werden. Gerade für die Schul-

träger (vor allem kreisfreie Städte) mit mehreren gleichartigen Schulen bedeutet dies 

eine theoretisch denkbar unkalkulierbare Investitionswelle ohne entsprechendes in-

vestives Förderprogramm. 

 

 

Zu § 48 Abs. 1 

Der Schulträger hat sich mit den angrenzenden Kreisen bzw. kreisfreien Städten in 

ihrer Schulentwicklungsplanung abzustimmen. Es reicht in Zeiten der freien Schul-

wahl nicht aus, die Abstimmung der Schulentwicklungspläne auf Kreisebene zu be-

lassen (siehe § 51). Die Schulentwicklungsplanung einer kreisfreien Stadt hat einen 

direkteren Einfluss auf die Umlandgemeinden als auf die Kreise insgesamt. 

 

 

Zu § 58 und 59 

Die Genehmigung zur Einrichtung bzw. Auflösung und Änderung einer Schule sollte 

nicht nur in Abstimmung mit dem Kreis erfolgen, sondern auch mit den direkten 

Nachbargemeinden/Kreisen und kreisfreien Städten. 

 

 

Zu § 62 
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Da die Schulkonferenz auch über Angelegenheiten entscheidet, die die Aufgaben und 

Interessen des Schulträgers betreffen, ist in § 62 Abs. 2  auch der Schulträger zu be-

nennen. 

 

 

Zu § 92 (1) 

Der „Vorrang“ in Satz 2 könnte bei einer nicht ausreichenden Platzzahl zu einer Aus-

grenzung guter Schüler führen, die eben keine Prüfung abgelegt haben und sich ggf. 

erst im Rahmen der eignen Persönlichkeitsbildung von einem allgemein bildenden 

Gymnasium für das berufliche Gymnasium entscheiden. 

 

 

Zu § 111 

Im Rahmen der Stellungnahme zum Haushaltsbegleitgesetz für den Landeshaushalt 

2013 haben der Städteverband Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holsteinische 

Gemeindetag gemeinsam darauf hingewiesen, dass nach unserer Rechtsauffassung 

§ 111 des Schulgesetzes keine ausreichende Rechtsgrundlage bietet, dass die Krei-

se als Träger der Förderzentren G gegenüber dem kreisangehörigen Bereich 

Schulkostenbeiträge erheben. Da sich insoweit jedoch die Auslegungspraxis des Bil-

dungsministeriums geändert hat, bedarf es aus Gründen der Rechtsklarheit einer 

Präzisierung des § 111 Abs. 1 Schulgesetz, die etwa dadurch erfolgen könnte, dass 

§ 111 Abs. 1 durch einen Satz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt wird: 

 

 „Diese Pflicht gilt nicht gegenüber Schulträgern nach § 54 Abs. 3 Schulge-

setz.“ 

 

Nach Auffassung des Städteverbandes Schleswig-Holstein würde mit dieser Präzisie-

rung erreicht werden, dass der Wille des Gesetzgebers auch Ausdruck im Wortlaut 

des Gesetzes findet. Der Verzicht auf die Erhebung von Schulkostenbeiträgen für 

Förderzentren durch die Kreise entspricht materiell rechtlich im Übrigen auch dem 

Kommunalverfassungsrecht. Die Aufgabe der Schulträgerschaft eines Förderzent-

rums ist nach unserer Auffassung dem Bereich der übergemeindlichen Selbstverwal-

tungsaufgaben der Kreise zuzuordnen, die – wie bisher praktiziert – keiner gesonder-

ten Finanzierung durch das Schulgesetz bedarf. Die kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden haben in der Vergangenheit Förderzentren in Trägerschaft der Kreise so-

lidarisch über die Kreisumlage finanziert. Bei einer individuellen Belastung jeder 

Wohnsitzgemeinde würde es keinen Unterschied mehr geben, ob das Förder-

zentrum durch einen Kreis oder einen sonstigen abrechnungsberechtigten Träger be-

trieben würde. Auch zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten zwischen den Kommu-

nen empfiehlt der Städteverband Schleswig-Holstein nachdrücklich, wenn zur Besei-

tigung von Auslegungsschwierigkeiten das Recht an dieser Stelle durch die Ergän-

zung des § 111 Abs. 1 Schulgesetz wie vorgeschlagen präzisiert wird.  

 

Der § 111 Abs. 6 SchulG wurde nicht angepasst. Im Rahmen der Schulgesetzände-

rung 2007 wurde der Abs. 6 derart verändert, dass ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt 

für eine Schülerin, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes besucht, an das 

Land einen Schulkostenbeitrag zu zahlen hat. Nach altem Recht waren die Kreise 
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auch für die Zahlung von Schulkostenbeiträge für Schülerinnen und Schüler, die ein 

Förderzentrum für geistige Entwicklung besucht haben zuständig. Eine entsprechen-

de Regelung sollte wieder Berücksichtigung finden. 

 

 

Zu § 114  

Auf die Eigenbeteiligung der Eltern sollte in den Fällen verzichtet werden können, in 

denen die Bürokratiekosten die Einnahmen nachweislich überschreiten 

 

 

Zu §115 Abs. 1 

Die Errichtung von Ersatzschulen hat Einfluss auf die gesamte regionale Schulland-

schaft und die Schulentwicklungsplanung. Aus Gründen der Dialogbereitschaft und 

der Planungssicherheit sollten die betroffenen öffentlichen Schulträger vor Genehmi-

gung einer Ersatzschule angehört werden. 

 

 

Zu § 129 

Im Hinblick auf § 43 Abs. 6 wäre eine schulartübergreifende, verantwortliche Schul-

aufsichtsbehörde zweckmäßig. Die bisherige Trennung der Schulaufsicht der Schul-

arten Gemeinschaftsschule von Gymnasien und berufsbildenden Schulen ist aus der 

Sicht des Schulträgers nicht praxisgerecht, da mittlerweile viele Schnittstelle der ein-

zelnen Schularten bestehen (z.B. Übergänge Sek I – Sek II und Übergang Schule Be-

ruf). 

 

 

Zu § 130 

Ungeklärt bleibt im bisherigen Entwurf nach einer Bildung kreisübergreifender 

Schulämter die Standortfrage wie auch die Verteilung der Finanzen (nach Schüler-

zahl, Schulanzahl o.ä.?).Es sollte definiert werden, dass gemeinsame Schulämter 

nur in Absprache mit den beteiligten Gebietskörperschaften möglich sind.  

 

 

Zu § 147 

 

In § 147 Abs. 8 wird eine Übergangsregelung zu den in Auflösung befindlichen Regi-

onalschulen getroffen. Danach wäre nicht mehr wie bisher der Schulrat vor Ort, son-

dern die Oberste Schulaufsichtsbehörde zuständig. Gerade die Auflösung einer sol-

chen Einrichtung, die hier sicherlich aufgrund der geänderten gesetzlichen Regelung 

(siehe § 147 Abs. 2) notwendig wird, lässt sich im örtlichen Kontakt mit den hier vor-

handenen Gemeinschaftsschulen besser lösen als aus Kiel. 

 

 

Zur Streichung des § 42, Übergangsregelung § 147  
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Wir begrüßen zwar die Klarheit um die Regionalschulen, allerdings wurde in der Dis-

kussion um einen Gesetzesentwurf zunächst eine größere Spanne an Mindestschü-

lerzahl für eine Übergangsregelung angegeben und zwar mit 200-240 Schülerlinnen. 

Im jetzigen Entwurf sind 240 als Mindestschülerzahl benannt, andernfalls laufen die 

bestehenden Klassen aus.  

 

Es wird die Option eröffnet, dass Regionalschulen mit weniger Schüler/innen als Au-

ßensteIle einer anderen Gemeinschaftsschule organisiert werden können. Langfristig 

ist eine Mindestschülerzahl sicherlich sinnvoll. Jedoch sollten Entwicklungsmöglich-

keiten eingeräumt werden.  

 

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung zeichnet sich in verschiedenen Standor-

ten ab, dass die betroffenen Schulen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in den 

nächsten Jahren an Schülerlinnen zulegen werden. Dies wird allerdings für 2014 

noch keine weitreichende Wirkung entfalten können. Es stellt sich somit die Frage, 

wie man solche Standorte ggf. über Entwicklungen hinweg gestalten kann. Es wäre 

für diese Standorte eine flexiblere Übergangsregelung erforderlich, um sie für die Er-

fordernisse in der Zukunft zu erhalten. Die Möglichkeit zur Errichtung einer Außen-

steIle stellt nach den bisherigen Erfahrungen keine Alternative. Eltern wählen diese 

Variante bei freier Schulwahl ab, weil ihnen dieses Konstrukt keine verlässliche Per-

spektive bietet. 

 

Gemeinschaftsschulen sind in der Regel als offene Ganztagsschulen zu führen. In 

§ 147 SchulG der Übergangsregelung wird diese Anforderung in eine Kann-Vorschrift 

umgewandelt, was nicht mit dem Wortlaut der GemeinschaftsschulVO übereinstimmt. 

Um Dauerhaft eine Förderung der Ganztagsschule sicherzustellen, wird um Klarstel-

lung gebeten, dass beim Vorhalten einer Gemeinschaftsschule als offene Ganztags-

schule weiterhin Zuschüsse fließen. Bei Städten und Gemeinden, die Konsolidie-

rungshilfeempfänger oder Empfänger von Fehlbetragszuweisungen sind, führt die 

Umwandlung der Soll- Vorschrift in eine Kann-Vorschrift zu der Situation, dass der of-

fene Ganztag als freiwillige Leistung der Stadt gilt und damit grundsätzlich bei der 

Begrenzung der Ausgaben im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der 

Verwaltung zu berücksichtigen wäre. Damit wäre die Gleichwertigkeit der Angebote je 

nach Leistungsfähigkeit der Schulstandorte aber nachhaltig in Frage gestellt, was 

wiederum zu unabsehbaren Folgen in der Schulentwicklungsplanung führen kann. 

Das Problem dürfte sich noch verschärfen, wenn im Zuge der Übergangsvorschrift 

erwogen werden sollte, die GemeinschaftsschulVO entsprechend zu ändern. 

 

Der Bestand der Übergangsregelung, dass die gesetzliche Umwandlung nicht auto-

matisch dazu führt, die neuen Gemeinschaftsschulen als Offene Ganztagsschulen zu 

führen, ist allerdings zwingende Voraussetzung für den geplanten Schritt, da der mit 

der Einrichtung einer Ganztagsschule verbundene Aufwand vom Schulträger in der 

Regel so kurzfristig nicht geleistet werden kann. Insoweit sollte eine angemessene 

Übergangsfrist für die Schulträger eingeräumt werden, weil es auch eine Überforde-

rung der Schulträger bedeuten würde, wenn ab 2014 sofort die Pflicht zur offenen 

Ganztagsschule bestünde. 
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III. Weitere Anregungen im Zusammenhang der Diskussion über eine Novellierung 

des Schulgesetzes 

 

Thema Inklusion: 

Wir möchten an dieser Stelle auf die Bedeutung eines zentralen Konzeptes zur Um-

setzung der inklusiven Beschulung hinweisen und darüber hinaus bekräftigen, dass 

die Schulträger bei der Bewältigung der Belastungen bei der Schaffung der Rahmen-

bedingungen für die Inklusion dringend auf finanzielle Entlastung angewiesen sind. 

Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass inklusive Beschulung einhergeht mit höchs-

ten Anforderungen an Räume, Ausstattung und Lern- und Lehrmaterial, denen der 

Schulträger allein aus eigener Kraft nicht im geforderten Maße mehr gerecht werden 

kann. Es bedarf deshalb grundlegender konzeptioneller Handlungsansätze aller Be-

teiligten zur Bewältigung der Herausforderungen eines inklusiven Schulwesens. 

 

 

Thema Schulbaufonds: 

Der Städteverband Schleswig-Holstein hat sich bereits in einer Schrift  

 

„Stadt und Staat 2020 – Positionen, Erwartungen und Forderungen des Städ-

teverbandes Schleswig-Holstein an den 18. Schleswig-Holsteinischen Landtag 

und die neue Landesregierung“  

 

dahingehend positioniert, dass die Städte es als unbedingt notwendig ansehen, eine 

verlässliche Finanzausstattung für die Schulen abzusichern. Dazu gehört es insbe-

sondere, den kommunalen Schulbaufonds beizubehalten bzw. nach dessen Strei-

chung wiedereinzuführen. Die Städte halten es für dringend erforderlich, Schulträger 

bei großen Investitionen in den Schulbau zu unterstützen und haben sich dafür aus-

gesprochen, den Schulträgern die Mittel schülerzahlbezogen als Investitionskosten-

förderung zuzuweisen. Eine solche Zuweisung gäbe den Schulträgern Planungssi-

cherheit für ihre Investitionen. Die Beschlussfassung in den Ausschüssen und Vor-

ständen von Städtebund und Städtetag haben sich dabei von folgenden Erwägungen 

leiten lassen: 

 

• Strukturell ist die Zweckzuweisung sachgerecht, weil ein typisierbarer Sonder-

bedarf gedeckt wird, der bei einer Kommune vorhersehbar ist, aber nicht in je-

dem Jahr auftritt. 

 

• Die Förderung ist systemgerecht aufgebaut. Die Bauzuschüsse rechtfertigen 

sich durch den erheblichen Sonderbedarf und durch das Auseinanderfallen 

von kostenbelasteter Schulträgerschaft und auswärtigem Wohnsitz von Schü-

lerinnen und Schülern. 

 

• Große Investitionen wie z.B. ein Schulneubau (z.B. als Ersatzbau) sind ohne 

Fördermittel aufgrund der fehlenden Investitionskraft vieler Städte und Ge-
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meinden (namentlich der Konsolidierungshilfeempfänger) nicht aus eigener 

Kraft zu finanzieren. 

 

• Auf die künftig im Rahmen der Vollkostenabrechnung zu erhebenden 

Schulkostenbeiträge haben Zuweisungen Dritter eine kostendämpfende Wir-

kung (Investitionszuweisungen sind als Sonderposten aufzulösen). 

 

• Eine Rückführung in die Schlüsselzuweisungen hätte den Effekt, dass auch 

Nichtschulträger von den Mitteln profitieren, ohne Schulen vorzuhalten. Ohne 

gleichzeitige Aufstockung der zentralörtlichen Mittel im FAG käme es zu einer 

Verschiebung innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zu Lasten der 

Schulträger (zentrale Orte). 

 

• Über den Schulbaufonds kann eine Steuerungswirkung erreicht werden. 

 

Legt man dies zugrunde und bedenkt man weiter, dass nach dem Bericht der Lan-

desregierung „Kommunalen Investitionsbedarf beziffern“ vom 08.02.2012 (LT-Drs. 

17/2221) bei den kommunalen Körperschaften über 10.000 Ew. in den Jahren 2012-

2015 rd. 450 Mio. € Investitionen in die Schulinfrastruktur nach der Finanzplanung 

vorgesehen sind, erweist sich die Rückführung der Förderung als nicht sachgerecht, 

zumal eine Reihe von Schulträgern aufgrund der fehlenden eigenen Leistungsfähig-

keit nicht in der Lage sein werden, in den Schulbau ohne Förderung zu investieren. 

 

Die Städte plädieren deshalb dringend dafür im Rahmen der parallelen Beratungen 

der Änderungen des Schulgesetzes, des Haushaltsbegleitgesetzes und der Reform-

debatte des Finanzausgleichsgesetzes, ein investives Förderprogramm für die Schu-

len in Schleswig wieder aufzulegen. 

 

 

Thema Schulversuch: 

Es sollte geprüft werden, ob im Rahmen des § 138 SchulG der als Anlage beigefüg-

ten Situationsbeschreibung in Uetersen entsprochen werden könnte (Anlage 2) oder 

ggf. eine erweiterte Ausnahmeregelung geschaffen werden kann. 

 

 
 
Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2014 

hier: Neuordnung der Ersatzschulfinanzierung – Änderung des Schulgesetzes 

 

Die Kommunen befürchten neue Belastungen im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung. Der 

Finanzierungsanspruch von Ersatzschulen richtet sich gegen das Land, nur auf der Sekun-

därebene hat das Land einen frei gestaltbaren Rückgriffsanspruch auf die Schulträger, der 

den Bedingungen der Rechtsprechung entsprechen muss. Aus Artikel 7 Absatz 4 Satz 1 GG 

folgt kein verfassungsunmittelbarer Anspruch auf Gewährung staatlicher Finanzhilfe, gar 

noch in bestimmter Höhe. Der grundrechtliche Schutzanspruch des einzelnen Ersatzschul-

trägers ist nur darauf gerichtet, dass der Gesetzgeber diejenigen Grenzen und Bindungen 
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beachtet, die seinem politischen Handlungsspielraum durch die Schutz- und Förderpflicht 

zugunsten des Ersatzschulwesens als Institution gesetzt sind. Der gerichtliche Rechtsschutz 

bezieht sich unter diesen Umständen auf die Prüfung einer Untätigkeit, einer groben Ver-

nachlässigung und eines ersatzlosen Abbaus getroffener Maßnahmen. Mit Beschluss vom 

05.09.2012 (6 B 24.12) hat das Bundesverwaltungsgericht bekräftigt, dass aus Art. Artikel 7 

Absatz 4 GG keine den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers einengenden Vorgaben im 

Hinblick auf die Berechnungsweise für Zuschüsse an Ersatzschulträger und die hierbei an-

gesetzten Vergleichsparameter ausgehen, solange im Ergebnis die Ersatzschule als Institu-

tion nicht existentiell gefährdet ist. Es besteht schon keine Verpflichtung des Gesetzgebers, 

sich bei der Bemessung von Zuschüssen überhaupt an den vergleichbaren Kosten öffentli-

cher Schulen zu orientieren. Sollte sich herausstellen, dass die Neuordnung des Finanzie-

rungssystems über die in der Rechtsprechung niedergelegten Maßstäbe hinausgehende Be-

lastungen vorsehen, sind diese durch das Land zu finanzieren und unterfallen nicht dem se-

kundären Refinanzierungsanspruch. 

 

Die vorgesehenen wesentlichen Änderungen sehen vor, die Bezuschussung der allgemein 

bildenden und berufsbildenden Ersatzschulen, der Förderzentren in freier Trägerschaft und 

der Schulen der dänischen Minderheit nach einem einheitlichen Berechnungsverfahren auf 

Grundlage der Schulfinanzdaten des vorvergangenen Jahres durchzuführen.  

 

Aus kommunaler Sicht wird die Fortschreibung der Sachkosten auf der Grundlage des Ver-

braucherpreisindex (Statistisches Bundesamt) wird allerdings mehrheitlich kritisch bewertet. 

Insoweit bereitet die geplante Sachkostenfortschreibung auf der Grundlage des Verbrau-

cherpreisindex und der damit ausgelöste rechtliche Automatismus der Kostensteigerung 

Sorge. Wir verkennen dabei nicht, dass es sinnvoll ist, eine index-basierte Fortschreibung zu 

betreiben, halten aber den Verbraucherpreisindex nicht für sachgerecht. Viele Schulträger 

können angesichts ihrer Haushaltslage nur mit Mühe den Anforderungen des § 48 SchuIG 

gerecht werden. Wir befürchten, dass bei einer verbrauchpreisindizierten Fortschreibung der 

Sachkosten bei den Ersatzschulen eine Schere zwischen staatlichen und Ersatzschulen öff-

nen wird, die möglicherweise den Ersatzschulen angesichts des Rechts auf freie Schulwahl 

einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Dies kann nicht im Interesse der Träger der staatlichen 

Schulen liegen. 

 

Aufgrund der bekannt angespannten Haushaltslage der Kommunen, insbesondere der Kon-

solidierungshilfeempfänger aus dem Kommunalen Finanzausgleich, sind Schulträger allge-

mein bildender Schulen in der Regel nicht in der Lage, das den Schulen zur Verfügung ge-

stellte Sachkostenbudget Jahr für Jahr nach Maßgabe des errechneten Verbraucherpreisin-

dexes zu erhöhen. Damit wird auch den Schulen in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen 

durch den Schulträger die Verpflichtung zu einer immer sparsameren Mittelbewirtschaftung 

auferlegt. 

 

Angesichts dieser allgemein üblichen Praxis führen aus unserer Sicht eine Orientierung am 

Verbraucherindex und eine entsprechende jährliche Anpassung bei der Ermittlung der Sach-

kosten zu einer Besserstellung der Ersatzschulen. Es sollte deshalb ein anderer Index ge-

wählt werden oder alternativ könnte die Rhythmisierung der Anpassung geändert werden 
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(z.B. alle drei Jahre um den Verbraucherindex des jeweiligen Vorjahres) oder die jährliche 

Steigerungsrate deutlich unter dem jeweiligen Verbraucherindex angesetzt werden.  

 

Wir möchten diese auf den Schullastenausgleich abzielende Gesetzesänderung zum Anlass 

nehmen, eine weitere über den aktuellen Gesetzentwurf hinausgehende Klarstellungen zum 

Schullastenausgleich vorzunehmen.  

 

Die betrifft zum einen die Berechtigung der Kreise, Schulkostenbeiträge für Förderzentren G 

zu erheben. Aufgrund der zu erwartenden Klagen und der nicht völlig widerspruchsfreien Be-

ratungspraxis in der Vergangenheit sowie der unklaren Rechtslage sollte die Landespolitik 

die durch eine Rechtsänderung Rechtklarheit schaffen. Entsprechende Vorschläge liegen 

vom Städteverband und dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag vor (vgl. auch oben 

Anmerkung zu § 111 SchulG).  

 

Zum anderen ist der Schullastenausgleich in Bezug auf die Abendgymnasien, die lediglich in 

Flensburg, Kiel und Lübeck vorgehalten werden nicht eindeutig geregelt. Bei dieser Schul-

form gibt es an diesen Schulen einen überproportional hohen Anteil auswärtiger Schülerin-

nen. Die Frage der Gewinnung von Fach- und Führungskräften nimmt angesichts des demo-

grafischen Wandels in der öffentlichen Diskussion einen breiten Raum ein. Insoweit stellt 

sich die Frage der Finanzierung von weiterqualifizierenden Maßnahmen, wie z.B. der Besuch 

eines Abendgymnasiums. Nach geltendem Recht erhalten die Schulträger, die ein derartiges 

Angebot vorhalten, auf freiwilliger Basis keinen Kostenausgleich. Die Rechtslage lässt unter-

schiedliche Interpretationen hinsichtlich der rechtlichen Verpflichtung zu. Auch an dieser 

Stelle sollte der Gesetzgeber Rechtsklarheit schaffen und entscheiden, ob es sachgerecht 

ist, angesichts der im Übrigen umfassenden Regelung des Schullastenausgleichs, die 

Abendgymnasien ausdrücklich mit einzubeziehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

 

 

Marc Ziertmann 

Stellv. Geschäftsführer 

 

 

 
 
 
 


















